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Öffnungszeiten
Dienstag: 14:00-18:00 Uhr

Donnerstag 10:00-12:00 Uhr
Freitag: 10:00-12:00 Uhr

Schulstraße 11
91462 Dachsbach

09163 429
dachsbach@vg-uehlfeld.de

Rosenhofstraße 6
91486 Uehlfeld

09163 999-0
uehlfeld@vg-uehlfeld.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 8:30-12:00 Uhr
Montag: 14:00-16:00 Uhr
Dienstag: 14:00-18:00 Uhr

Donnerstag 14:00-16:00 Uhr

Marktplatz 1
91466 Gerhardshofen

09163 575
gerhardshofen@vg-uehlfeld.de

Öffnungszeiten
Montag: 09:00-12:00 Uhr
Dienstag: 14:00-18:00 Uhr

Donnerstag 09:00-12:00 Uhr
Freitag 10:00-12:00 Uhr

Markt Dachsbach Mitglied der

Verwaltungsgemeinschaft UEHLFELD

Markt Uehlfeld Mitglied der 

Verwaltungsgemeinschaft UEHLFELD

Gerhardshofen Mitglied der 

Verwaltungsgemeinschaft UEHLFELD

Verwaltungsgemeinschaft

Uehlfeld
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Verbal-Attacke auf unsere  
First Responder Einsatzkräfte 

Die First Responder und Freiwilligen Feuerwehrleute sind
unverzichtbarer Bestandteil vieler Gemeinden, auch bei uns
in Uehlfeld, Dachsbach und Gerhardshofen. Tag und Nacht,
an Wochenenden und Feiertagen, sind sie ehrenamtlich da,
um anderen in Not zu helfen. Ihre Einsatzbereitschaft verdient
uneingeschränkten Respekt und Anerkennung.

Die Tatsache, dass diese ehrenamtlichen Helfer vor kurzem,
während eines Einsatzes in Gerhardshofen, mit üblen
Kraftausdrücken beschimpft wurden, ist schockierend und
inakzeptabel. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Personen
ehrenamtlich für die Bevölkerung unterwegs sind. Dabei ist
es nicht nur der Einsatz an sich, schon vorher haben die
Einsatzkräfte viele Stunden an Aus- und Fortbildung hinter
sich gebracht, alles in ihrer Freizeit und alles für die
Allgemeinheit. Eine derartige Respektlosigkeit gegenüber
diesen Helden, die ihr Bestes geben, um anderen zu helfen,
ist zutiefst bedauerlich.

Wir möchten uns ausdrücklich vor die ehrenamtlichen Helfer

der Freiwilligen Feuerwehr und der First Responder und auch
vor alle anderen Rettungskräfte stellen und uns bei allen
Einsatzkräften für ihre hervorragende Arbeit und ihren selbst-
losen Einsatz in ihrer Freizeit ganz herzlich bedanken! Wir den-
ken, das ist ein wichtiger Schritt, um die Bedeutung der First
Responder und der Freiwilligen Feuerwehren in der
Gemeinschaft zu würdigen.

Dennoch muss mehr getan werden, um die Wertschätzung
für diese Helferinnen und Helfer zu stärken und die
Respektlosigkeit ihnen gegenüber zu beenden. Dies erfordert
eine gemeinsame Anstrengung der Gemeindebehörden,
der Medien und der Gesellschaft insgesamt, um Bewusstsein
zu schaffen und die Bedeutung des ehrenamtlichen
Engagements für das Wohl der Gemeinschaft hervorzu-
heben.

Dabei ist es ganz wichtig, dass solche Vorfälle nicht einfach
als bedauerliche Zwischenfälle abgetan werden, sondern
als Anlass dienen, um darüber nachzudenken, wie wir als
Gesellschaft mit unseren Ersthelfern umgehen. 

Es liegt an jeden einzelnen von uns, den selbstlosen Einsatz
dieser Freiwilligen zu honorieren und zu würdigen, dass sie
bereit sind ihr eigenes Wohlergehen für das Wohl anderer zu
opfern.
Detlef Genz        Jürgen Mönius 
1. Bürgermeister
Markt Uehlfeld

1. Bürgermeister
Gemeinde Gerhardshofen 

Peter Kaltenhäuser
1. Bürgermeister

        Markt Dachsbach



Wichtige Telefonnummern

Polizei-Notruf � Tel. 110
Rund um die Uhr erreichbar - anrufen sollte, wer Opfer oder Zeuge
einer Straftat wird

Rettungsdienst � Tel. 112
Rettungsdienst und Feuerwehr in akuten Notfällen 

Sperrnotruf für Karten � Tel. 116 116
Notruf für Sperrung von Bankkarten, Kreditkarten, SIM-Karten, neuen
Personalausweis, Krankenversicherungskarten usw.

Giftnotruf für Bayern � Tel. 089/19240
Bei Vergiftungen unter Umständen die erste Anlaufstelle, um lebens-
bedrohliche Zustände zu verhindern

Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie � Tel. 09161/873571
Beratung bei psychischer Erkrankung und in seelischen Krisensituationen
Mo. � Fr. 8.00-17.00 Uhr

Krisendienst Mittelfranken � Tel. 0911/42 48 55 - 0 
Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen � 
Zentrale Rufnummer für Mittelfranken

TelefonSeelsorge � Die Anrufe sind kostenlos!
Telefon (08 00) 1 11 01 11 und (08 00) 1 11 02 22
Träger: Beide christl. Kirchen in Deutschland, die Evang. Kirche
(www.ekd.de; www.diakonie.de) und die Kath. Kirche (www.dbk.de).

Frauennotruf � Tel. 09161/1213
Diese ist täglich von 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr erreichbar und richtet sich
an Frauen und Mädchen die akut von körperlicher und seelischer
Gewalt bedroht sind (z.B. in einer von Gewalt geprägten Beziehung).
Die Beratung erfolgt anonym, vertraulich und kostenfrei.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst � Tel. 116 117
In Notfällen an Wochenenden und Feiertagen sowie nachts erreichbar 

Zahnärztlicher Notfalldienst im Landkreis
(www.notdienst-zahn.de)

20.01.2024   Bernhard Schmitz, Westring 30, 
21.01.2024   91438 Bad Windsheim, 09841 2303

Apotheken-Bereitschaftsdienst im Notdienstkreis 572133

18.01.2024 Vitalo-Apotheke, Anton-Bruckner-Str. 2,
91315 Höchstadt (Aisch), Tel. 09193/7575

19.01.2024 Storchen-Apotheke, Hauptstr. 21, 
91486 Uehlfeld, Tel. 09163/1221

20.01.2024 Adler-Apotheke, Neustädter Str. 9, 
91462 Dachsbach, Tel. 09163/997077

21.01.2024 Apotheke A3, Im Gewerbepark 4,
91093 Heßdorf, Tel. 09135/720820

22.01.2024 Hirsch-Apotheke, Bamberger Str. 40,
96172 Mühlhausen, Tel. 09548/260

23.01.2024 Apotheke Weisendorf, Höchstadter Str. 4 b,
91085 Weisendorf, Tel. 09135/7271898

24.01.2024 Aischpark-Apotheke, Kieferndorferweg 58b,
91415 Höchstadt Aisch, 09193/5028250

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
https://tierarztnotdienst-mittelfranken.de

BEKANNTMACHUNG 
DER TAGESORDNUNG
Am Freitag, 19.01.2024, um 19:00 Uhr

findet im Sitzungssaal Rathaus Dachsbach eine
Sitzung des Marktgemeinderates
mit folgender Tagesordnung statt.

01. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls

02. Aktuelle Bekanntmachungen

03. Bekanntmachungen aus dem nichtöffentlichen Teil der letzten
Sitzung

04. Bauantrag Umbau eines landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes
als Stall und Wohnung auf Flur-Nr. 83 Gem. Dachsbach,
Schreibergasse 4

05. Beschaffung Funkausstattung für das TSF-W der FFW
Oberhöchstädt
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Elterninitiative - schulische Mittagsbetreuung 

Schulzentrum 1, 91466 Gerhardshofen  

Wir suchen ab sofort eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) für unsere 

Ferienbetreuung an der Grundschule Dachsbach/Gerhardshofen. 

Für die folgenden Zeiträume, während der Schulferien, suchen wir eine/n engagierte 
Mitarbeiter/in (m,w,d) für unsere Ferienbetreuung.  

 25.03.2024 bis 28.03.2024 

 21.05.2024 bis 24.05.2024 

 29.07.2024 bis 02.08.2024 

 02.09.2024 bis 06.09.2024 

Die Betreuungszeit der Schüler wäre von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. In dieser Zeit bieten wir 
freizeitliche Projekte sowie Frühstück und Mittagessen an. 

Fachliche und persönliche Voraussetzungen: 

Empathie gegenüber Kindern und Eltern 

Belastbarkeit und Teamfähigkeit  

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

soziale Kompetenz und Kreativität  

engagierter, organisatorischer und selbständiger Arbeitsstil  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Elterninitiative - schulische Mittagsbetreuung e.V.  
Schulzentrum 1, 91466 Gerhardshofen.  
Ansprechpartner:  

Petra Müller  0170-3360050; petra.mueller20@gmx.de oder  
Ina Englert - 0176-436 384 60; ina71englert@gmail.com

chulenSc
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06. Anträge aus dem Gemeinderat

06.1Antrag auf einseitige Parkverbotszone für Nichtansässige in
Teilbereichen der Oberen Dorfstraße und Hauptstraße
Rauschenberg

06.2Antrag auf Versetzung der alten Feuerwehrsirene in
Rauschenberg

06.3Antrag auf Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur
Dachsanierung des alten Feuerwehrhauses in Rauschenberg

07. Jugendförderung 2023

08. Antrag auf Erlaubniserteilung zur Darstellung des Wappens des
Marktes Dachsbach in einer webbasierten
Wappenpräsentation

09. Beschaffung von Solarleuchten für den Gehweg am BG
Holzspitz/Obere Dorfstraße

10. Anfragen der Gemeinderatsmitglieder

Vor Beginn der Sitzung haben Bürgerinnen und Bürger u.a. die
Möglichkeit, Fragen, Anregungen oder Wünsche an das Gremium
zu richten.
An den öffentlichen Teil der Sitzung schließt sich ein nicht öffentlicher
Teil an. Zum öffentlichen Teil ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Markt Dachsbach, 19.12.2023

Peter Kaltenhäuser
1. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung des
Marktes Dachsbach

Markt Dachsbach;
Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2024
gem. § 27 Absatz 3 Grundsteuergesetz (GrStG)

Gem. Art. 69 Gemeindeordnung darf die Gemeinde die in der
Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den
Sätzen des Vorjahres erheben, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres
die Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht worden ist.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist derzeit noch nicht
vom Gemeinderat beschlossen. Aus diesem Grund gelten für die
Erhebung der Grundsteuer im Jahre 2024 die für das Haushaltsjahr
2023 festgesetzten und öffentlich bekannt gemachten Hebesätze
(Grundsteuer A 350 v. H. und Grundsteuer B  350 v. H.). Gegenüber
dem Kalenderjahr 2023 ist keine Änderung eingetreten, so dass auf
die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Jahr 2024 verzich-
tet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert
haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung ge-
mäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2024 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2023 veranlag-
ten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2024 wird mit den in den zuletzt erteilten
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeiträgen jeweils
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024 fällig.
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des
Grundsteuergesetztes Gebrauch gemacht haben, wird die
Grundsteuer 2024 in einem Betrag am 01. Juli 2024 fällig. Sollten die
Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die
Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden neue
Grundsteuerbescheide erteilt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser
Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der

Verwaltungsgemeinschaft in Uehlfeld
für den Markt Dachsbach

Rosenhofstraße 6
91486 Uehlfeld

einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund
in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach,
Postfachanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, Hausanschrift:
Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben wer-
den. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der
Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Dachsbach) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Dachsbach) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde
im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives
Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröff-
net zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer
Klageerhebung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab
01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen
grundsätzlich elektronisch einreichen. [Sofern kein Fall des § 188
VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine
Verfahrensgebühr fällig. 
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Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit der öf-
fentlichen Bekanntmachung nicht gehemmt, insbesondere die
Einziehung der geforderten Grundsteuer nicht aufgehalten.
Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuerpflicht überhaupt
oder gegen den Steuermessbetrag richten, sind beim zuständigen
Finanzamt geltend zu machen. Auf die Rechtsbehelfsbelehrung im
Grundlagenbescheid des Finanzamts wird hingewiesen. 

weitere Hinweise
Werden die festgesetzten Beträge nicht bis zum Ablauf des jeweili-
gen Fälligkeitstages entrichtet, so fallen Säumniszuschläge in Höhe
von 1 v. Hundert für jeden angefangenen Monat der Säumnis und
Mahngebühren an. Soweit eine SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde,
werden die fälligen Beträge eingezogen. 

Markt Dachsbach

Kaltenhäuser
1. Bürgermeister

Klarstellung 
zur amtlichen Bekanntmachung der Dritten Änderungssatzung zur
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des
Marktes Dachsbach (BGS-WAS) im Mitteilungsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld Nr. 51/2023 vom 20.12.2023

und

zur amtlichen Bekanntmachung der Ersten Änderungssatzung zur
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des
Marktes Dachsbach (BGS-EWS) im Mitteilungsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld Nr. 51/2023 vom 20.12.2023

Im Mitteilungsblatt Nr. 51/2023 vom 20.12.2023 wurden die beiden
oben genannten Satzungen amtlich bekannt gemacht / veröffent-
licht. Über den Satzungstexten war jeweils ein Vorwort zur Erläuterung
der Änderungen abgedruckt. Hier wurde jeweils im letzten Satz der
01.12.2024 als Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzungen benannt.
Das ist leider falsch.

Die beiden Änderungssatzungen treten, wie im abgedruckten
Satzungstext korrekt angegeben, zum 01.01.2024 in Kraft.

Wir bitten Sie hierfür um Verständnis.

Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld
für den Markt Dachsbach

Fundanzeige 
Am 06.01.2024 wurde im Gartenhäuserweg gegenüber Einfahrt
Jordan eine Stirnleuchte gefunden.
Die Fundsache kann im Rathaus Dachsbach während der
Öffnungszeiten abgeholt werden. 

Seniorentreffen in Dachsbach
Herzliche Einladung zum Treffen der Senioren am Mittwoch, den
24.01.2024 um 14:00 Uhr, im alten Feuerwehrhaus.

Mit freundlichen Grüßen
Die Seniorengruppe

BEKANNTMACHUNG 
DER TAGESORDNUNG

Am Donnerstag, 18.01.2024, um 19:00 Uhr
findet im Sitzungssaal des Rathauses Gerhardshofen eine

Sitzung des Gemeinderates
mit folgender Tagesordnung statt.

01. Bekanntmachung

02. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls

03. Vereidigung von Gerd Friedrich Siebenerei Forst-Eckenhof

04. Verkehrsberuhigte Zone, In den Erlen

Bürgerversammlung
in Rauschenberg 

am 25.01.2024, 19:00 Uhr im Landgasthof �Zur Krone�

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

hiermit möchte ich Sie recht herzlich zu einer
Bürgerversammlung im Ortsteil Rauschenberg am 25.
Januar 2024 um 19:00 Uhr im Saal des Landgasthofes
�Zur Krone� einladen.
Neben allgemeinen Informationen, möchte ich mit
Ihnen an diesem Abend über die Herstellung und
Finanzierung des Brunnen IV als Teil der Wasserversorgung
sprechen. Obwohl die Informationen überwiegend für
die Rauschenberger Bevölkerung bedeutend sein dürf-
ten, so sind selbstverständlich auch Interessierte aus den
weiteren Ortsteilen herzlich willkommen.
Ich freue mich auf Sie!

Ihr/Euer Peter Kaltenhäuser, 1. Bürgermeister

Unsere 3-tägige
Kunstausstellung soll
auch 2024 wieder
stattfinden.

Da die Ausstellung ohne ehrenamtliche Hilfe nicht mög-
lich ist, benötigen wir noch Helferinnen und Helfer, die
bereit sind mitzuwirken bei Organisation und Planung,
Auf- und Abbau und die vor allem Lust haben auf einen
Austausch mit kunst- und kulturinteressierten Menschen.
Wir sind bereits eine schöne Gruppe mit netten, freund-
lichen und interessanten Menschen, brauchen aber
noch tatkräftige Unterstützung.
Unser nächstes Treffen findet statt am Mittwoch, 
7. Februar 2024 um 17.30 Uhr im Kaffeehaus im
Aischgrund.

Bei Interesse oder Fragen entweder direkt vorbeikom-
men oder (falls der Termin nicht passt) an
Ute Boe Tel 09163/493 oder Thekla Fochtner-Wagner,
Tel 0170/2282856 oder 09163/8209 (fowat@web.de).
Wir freuen uns auf Ihre / Eure Nachricht! 

Barbara Stockmann
3. Bürgermeisterin, Markt Dachsbach

Am anntmachungenkamtliche Bek
de
Am

er Gemeinde Gerhardshofen
anntmachungenkamtliche Bek

Mitteilungsblatt der VG Uehlfeld • Nr. 01-03/2024 • Seite 4



05. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und
Nachbargemeinden zum Bebauungsplan "Ortskern
Oberreichenbach"

06. Aufnahme aller Ortsteilfeuerwehren in den
Kreisfeuerwehrverband

07. Information über die Kostenübernahme der Dienstkleidung für
die Feuerwehr laut Bay. Feuerwehrgesetz

08. Antrag auf Errichtung eines Stromanschlusses als
Festplatzanschluss am Marktplatz

09. Formlose Bauvoranfrage zur Errichtung einer Photovoltaikanlage
auf Flur-Nr. 155 Gemarkung Willmersbach

10. Beschlussfassung zur Beantragung der Änderung des
Schulsprengels für die GS Dachsbach-Gerhardshofen

11. Fragen der Mitglieder des Gremiums an den Vorsitzenden

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Gemeinde Gerhardshofen, 09.01.2024

Jürgen Mönius
1. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der 
Gemeinde Gerhardshofen

Gemeinde Gerhardshofen;
Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2024
gem. § 27 Absatz 3 Grundsteuergesetz (GrStG)

Gem. Art. 69 Gemeindeordnung darf die Gemeinde die in der
Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den
Sätzen des Vorjahres erheben, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres
die Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht worden ist.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist derzeit noch nicht
vom Gemeinderat beschlossen. Aus diesem Grund gelten für die
Erhebung der Grundsteuer im Jahre 2024 die für das Haushaltsjahr
2023 festgesetzten und öffentlich bekannt gemachten Hebesätze
(Grundsteuer A 350 v. H. und Grundsteuer B  350 v. H.). Gegenüber
dem Kalenderjahr 2023 ist keine Änderung eingetreten, so dass auf
die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Jahr 2024 verzichtet
wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert
haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung ge-
mäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2024 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2023 veranlagten
Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2024 wird mit den in den zuletzt erteilten
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeiträgen jeweils
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024 fällig.
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des
Grundsteuergesetztes Gebrauch gemacht haben, wird die
Grundsteuer 2024 in einem Betrag am 01. Juli 2024 fällig. Sollten die
Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die
Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden neue
Grundsteuerbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser
Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der

Verwaltungsgemeinschaft in Uehlfeld
für die Gemeinde Gerhardshofen

Rosenhofstraße 6
91486 Uehlfeld

einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund
in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach,
Postfachanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, Hausanschrift:
Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben wer-
den. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der
Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Gerhardshofen)
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde
Gerhardshofen) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde
im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives
Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröff-
net zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer
Klageerhebung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab
01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen
grundsätzlich elektronisch einreichen. [Sofern kein Fall des § 188
VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine
Verfahrensgebühr fällig. 

Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit der öf-
fentlichen Bekanntmachung nicht gehemmt, insbesondere die
Einziehung der geforderten Grundsteuer nicht aufgehalten.
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Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuerpflicht überhaupt
oder gegen den Steuermessbetrag richten, sind beim zuständigen
Finanzamt geltend zu machen. Auf die Rechtsbehelfsbelehrung im
Grundlagenbescheid des Finanzamts wird hingewiesen. 

weitere Hinweise
Werden die festgesetzten Beträge nicht bis zum Ablauf des jeweili-
gen Fälligkeitstages entrichtet, so fallen Säumniszuschläge in Höhe
von 1 v. Hundert für jeden angefangenen Monat der Säumnis und
Mahngebühren an. Soweit eine SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde,
werden die fälligen Beträge eingezogen. 

Gemeinde Gerhardshofen

Mönius
1. Bürgermeister

Klarstellung
zur amtlichen Bekanntmachung der Ersten Änderungssatzung zur
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der
Gemeinde Gerhardshofen (BGS-WAS) im Mitteilungsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld Nr. 52/2023 vom 27.12.2023

und

zur amtlichen Bekanntmachung der Ersten Änderungssatzung zur
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der
Gemeinde Gerhardshofen (BGS-EWS) im Mitteilungsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld Nr. 52/2023 vom 27.12.2023

Im Mitteilungsblatt Nr. 52/2023 vom 27.12.2023 wurden die beiden
oben genannten Satzungen amtlich bekannt gemacht / veröffent-
licht. Über den Satzungstexten war jeweils ein Vorwort zur Erläuterung
der Änderungen abgedruckt. Hier wurde jeweils im letzten Satz der
01.12.2024 als Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzungen benannt.
Das ist leider falsch.

Die beiden Änderungssatzungen treten, wie im abgedruckten
Satzungstext korrekt angegeben, zum 01.01.2024 in Kraft.

Wir bitten Sie hierfür um Verständnis.

Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld
für die Gemeinde Gerhardshofen

BEKANNTMACHUNG 
DER TAGESORDNUNG

Am Donnerstag, 25.01.2024, um 19:00 Uhr
findet im Bürgersaal Rathaus Uehlfeld eine

Öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates
mit folgender Tagesordnung statt.

0
01. Genehmigung der Sitzungsniederschriften vom 14.12.2023

02. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach Art. 6 Bay.
Denkmalschutzgesetz - Sanierung Kirchturm

03. Bauantrag Errichtung eines Wohnhausanbaus und Umbau in
ein Zweifamilienwohnhaus auf Flur-162/1 Gemarkung Uehlfeld

04. Antrag auf Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 8 "Am Weiten Graben II" zur Errichtung ei-
nes Unterstandes/Hütte auf Flur-Nr. 1055/72 Gem. Uehlfeld,
Martin-Behaim-Str. 8

05. Antrag auf Errichtung einer PV-Anlage auf Flur-Nr. 342
Gemarkung Schornweisach

06. Antrag auf Schadstoffmessungen im Ortsteil Tragelhöchstädt

07. Zuschussantrag zu Wegebaumaßnahmen in Schornweisach
der Jagdgenossenschaft Schornweisach

08. Zuschussantrag für die Spielvereinigung Uehlfeld

09. Mitteilungen des Bürgermeisters

10. Fragen der Mitglieder des Marktgemeinderats

Zu dieser Sitzung ergeht herzliche Einladung an die
Bevölkerung. Im Anschluss an die Sitzung besteht die
Möglichkeit, Fragen an das Gremium zu stellen.

Bitte beachten Sie den vorverlegten Sitzungsbeginn auf 19:00
Uhr!

Kurzfristig notwendige Änderungen der Tagesordnung wer-
den durch Aushang am Rathaus bekanntgegeben.

Markt Uehlfeld, 11.01.2024
Detlef Genz
Erster Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung des
Marktes Uehlfeld

Markt Uehlfeld;
Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2024
gem. § 27 Absatz 3 Grundsteuergesetz (GrStG)

Gem. Art. 69 Gemeindeordnung darf die Gemeinde die in der
Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den
Sätzen des Vorjahres erheben, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres
die Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht worden ist.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist derzeit noch nicht
vom Gemeinderat beschlossen. Aus diesem Grund gelten für die
Erhebung der Grundsteuer im Jahre 2024 die für das Haushaltsjahr

de
Am

es Marktes Uehlfeld
anntmachungenkamtliche Bek
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2023 festgesetzten und öffentlich bekannt gemachten Hebesätze
(Grundsteuer A 365 v. H. und Grundsteuer B  365 v. H.). Gegenüber
dem Kalenderjahr 2023 ist keine Änderung eingetreten, so dass auf
die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Jahr 2024 verzichtet
wird. 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert
haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung ge-
mäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2024 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2023 veranlagten
Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2024 wird mit den in den zuletzt erteilten
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeiträgen jeweils
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024 fällig.
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des
Grundsteuergesetztes Gebrauch gemacht haben, wird die
Grundsteuer 2024 in einem Betrag am 01. Juli 2024 fällig. Sollten die
Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die
Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden neue
Grundsteuerbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser
Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der

Verwaltungsgemeinschaft in Uehlfeld
für den Markt Uehlfeld

Rosenhofstraße 6
91486 Uehlfeld

einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund
in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach,
Postfachanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, Hausanschrift:
Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben wer-
den. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der
Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Uehlfeld) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Uehlfeld) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden

Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde
im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives
Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröff-
net zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer
Klageerhebung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab
01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen
grundsätzlich elektronisch einreichen. [Sofern kein Fall des § 188
VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine
Verfahrensgebühr fällig. 

Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit der
öffentlichen Bekanntmachung nicht gehemmt, insbesondere die
Einziehung der geforderten Grundsteuer nicht aufgehalten.
Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuerpflicht überhaupt
oder gegen den Steuermessbetrag richten, sind beim zuständigen
Finanzamt geltend zu machen. Auf die Rechtsbehelfsbelehrung im
Grundlagenbescheid des Finanzamts wird hingewiesen. 

weitere Hinweise
Werden die festgesetzten Beträge nicht bis zum Ablauf des jeweili-
gen Fälligkeitstages entrichtet, so fallen Säumniszuschläge in Höhe
von 1 v. Hundert für jeden angefangenen Monat der Säumnis und
Mahngebühren an. Soweit eine SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde,
werden die fälligen Beträge eingezogen. 

Markt Uehlfeld

Genz
1. Bürgermeister
Kita�Waldmäuse�; Bambergerstr.7; 91486 Uehlfeld; Tel.:09163/8045;
Mo � Fr. 7:30 � 16:00 Uhr
E-Mail: kindergarten-schornweisach@uehlfeld.de

Anmeldung für das Kita-Jahr 2024/2025

Anmeldezeit: 08.01.2024 � 08.02.2024
Öffnungszeiten: täglich von  7:30 � 15:00 Uhr

Im neuen Kita-Jahr 2024/2025 befinden wir uns bereits im 2�ten Jahr
in unserer Exil-Unterkunft im Kunststückhaus Uehlfeld, auch hier er-
leben wir viele spannende Abenteuer in der Natur.
Denn für uns bleibt es wichtig, intensive Bewegungs-, Spiel- und
Sinneserfahrungen in der Natur mit ihren Kindern zu erleben, der
Schwerpunkt �Musik bewegt� ist im Jahr�2023 hinzugekommen. Da
diese Erfahrungen unerlässlich für eine gesunde persönliche
Entwicklung der Kinder, auch als Basis für eine optimale Lern-,
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Konzentrationsfähigkeit, logisches Denken etc. sind.
Diese Grundsätze in Anlehnung an den Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan, stehen im Mittelpunkt unseres pädagogischen
Konzepts. Die Schwerpunkte unserer täglichen Arbeit mit ihren
Kindern in unserer eingruppigen Tagesstätte stellen wir ihnen gerne
nach telefonischer Vereinbarung, bei einem persönlichen Gespräch
vor� neugierig geworden? Dann rufen sie doch einfach bei uns
an.
�Das Leben in der Natur gibt die Wahrheit der Dinge zu erkennen�

(A. Dürer)

gez. Kita-Ltg.: I. Stachel-Hauth

Einladung zum 1. Informationsabend
zum Thema:  Seniorenbeirat

Die Bayerische Staatsregierung hat mit dem Bayerischen
Seniorenmitwirkungsgesetz, welches am 01.04.2023 in Kraft getreten
ist, alle Bayerischen Kommunen angehalten, Seniorenvertretungen
zu schaffen und auf kommunaler Ebene einzuführen. Es geht darum,
auch vor Ort die Bedürfnisse und die Belange der älterwerdenden
Bevölkerung wahrzunehmen und zu unterstützen. Nach dem Motto

�von Senioren für Senioren� soll die Möglichkeit gegeben werden,
sich zu organisieren, Wünsche und Vorstel-lungen einzubringen und
sich aktiv bei möglicher Umsetzung zu beteiligen.

Der Gemeinde liegt ein entsprechendes Konzept vor, das an diesem
Abend vorgestellt werden soll. Am Beispiel der aktiven
Seniorenvertretung der Marktgemeinde Weisendorf wird aufgezeigt,
was auch bei uns vor Ort möglich sein könnte und was es dazu
braucht, nächste Schritte zu gehen.

Eingeladen sind alle, die sich bereits aktiv im Bereich Senioren en-
gagieren und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Das
Angebot gilt für die gesamte Marktgemeinde, von daher wäre es
sehr wünschenswert, wenn alle Ortsteile gut vertreten sein könnten.

Termin: Montag, 29.01.2024 um 18.30 Uhr
Ort: Bürgersaal im Rathaus Uehlfeld
Mitwirkende: Herr Dieter Göbel, 1. Vorsitzender im Seniorenbeirat

Weisendorf und Martina Wawroschek,
Seniorenbeauftragte Markt Uehlfeld

Detlef Genz
Bürgermeister

Der Markt Uehlfeld trauert um 

Fritz Mühlberger 
Siebener und Obmann 

Der Markt Uehlfeld bedankt sich bei Fritz Mühlberger für seine  

langjährige Arbeit als Siebener und Obmann in der Gemarkung  

Tragelhöchstädt, welche er über fünfzig Jahre zuverlässig  

und gewissenhaft ausübte. 

Unser tiefes Mitgefühl und Beileid gilt seiner Familie und Angehörigen. 

Wir werden Herrn Mühlberger ein ehrendes Andenken bewahren.  

Markt Uehlfeld 
Detlef Genz, 1. Bürgermeister 

Uehlfeld, im Dezember 2023 

Der Markt Uehlfeld trauert um 

Paul Kraft 
Ehrensiebener 

Der Markt Uehlfeld bedankt sich bei Paul Kraft für seine langjährige  
Arbeit als Siebener in der Gemarkung Uehlfeld. Über fünfzig Jahre  
übte er das Amt des Siebeners aus und wurde zum Ehrensiebener  

ernannt. Auch in unserer Feuerwehr war Paul Kraft viele Jahre aktiv. 

Unser tiefes Mitgefühl und Beileid gilt seiner Familie und Angehörigen. 
Wir werden Herrn Kraft ein ehrendes Andenken bewahren.  

Markt Uehlfeld 
Detlef Genz, 1. Bürgermeister 

Uehlfeld, im Dezember 2023 
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Freiwillige Feuerwehr 
Markt Dachsbach

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Sonntag, den 04. Februar 2024 um 14:00 Uhr im Feuerwehrhaus
Dachsbach-Gerhardshofen

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Grußwort Bürgermeister
3. Ehrungen
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Kommandanten
6. Bericht des Kassiers
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers

9. Wünsche und Anträge

Auf zahlreiches Erscheinen in Uniform freuen sich die
Kommandanten und die Vorstandschaft.

Jürgen Bär, 1. Kommandant
Harald Stubenrauch, 1. Vorstand

Bereitschaftsdienst für die 
Evang.-Luth. Kirchengemeinden

Dachsbach/Oberhöchstädt, 
Gerhardshofen und Uehlfeld:  

21.01.: Pfr. Manfred Kolberg, Diespeck, Tel. 09161/2811
28.01.: Pfrin. Ines Weimann, Uehlfeld, Tel. 09163/231

Der Markt Uehlfeld trauert um 

Horst Krauß 
Mitarbeiter des Bauhofes 

Der Markt Uehlfeld bedankt sich bei Horst Krauß für seine  

langjährige Mitarbeit. Er war seit 2012 für unseren Bauhof  

tätig und wir haben Herrn Krauß immer als hilfsbereiten und 

zuvorkommenden Menschen erlebt der seine tägliche  

Arbeit mit Leidenschaft ausübte. 

Unser tiefes Mitgefühl und Beileid gilt seiner Familie und Angehörigen. 

Wir werden Herrn Krauß ein ehrendes Andenken bewahren.  

Markt Uehlfeld 
Detlef Genz, 1. Bürgermeister 

Uehlfeld, im Dezember 2023 

Der Markt Uehlfeld trauert um 

Günther Zwanzger 
Siebener 

Der Markt Uehlfeld bedankt sich bei Günther Zwanzger für seine  

langjährige Arbeit als Siebener. Seit 2011 übte er das Amt  

des Siebeners in der Gemarkung Demantsfürth/Voggendorf aus. 

Unser tiefes Mitgefühl und Beileid gilt seiner Familie und Angehörigen. 

Wir werden Herrn Zwanzger ein ehrendes Andenken bewahren.  

Markt Uehlfeld 
Detlef Genz, 1. Bürgermeister 

Uehlfeld, im Januar 2024 

wehreneuereF

Kirchliche Nachrichten
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Evang.-Luth. Kirchengemeinden
Dachsbach und Oberhöchstädt

Neustädter Str. 11, 91462 Dachsbach, Tel. 09163/350
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag, 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Pfarrer Ruth Neufeld, Tel. 09163/9964490
E-Mail: pfarramt.dachsbach@elkb.de
www.dachsbach-evangelisch.de

Donnerstag, 18.01.
19.30 Uhr ELJ Dachsbach
20.00 Uhr Kirchenchor Dachsbach (Chorhaus)

Freitag, 19.01.
19.30 Uhr Posaunenchor Oberhöchstädt (Pfarrgemeindehaus)

Samstag, 20.01.
Konfirmanden-Regionen-Tag

3.Sonntag n. Epiphanias, 21.01.
10.00 Uhr Gottesdienst in Dachsbach (Pfrin. Ruth Neufeld)
10.00 Uhr Kindergottesdienst im Chorhaus Dachsbach

Montag, 22.01.
19.30 Uhr Frauenchor Oberhöchstädt (Pfarrgemeindehaus)

Dienstag, 23.01.
09.00 Uhr Krabbelgruppe �Die Aischwiesenhüpfer�

(Gemeindeheim)
20.00 Uhr Posaunenchor Dachsbach (Gemeindeheim)

Mittwoch, 24.01.
19.30 Uhr Kirchenvorstands-Sitzung (Pfarrgemeindehaus

Oberhöchstädt)

Donnerstag, 25.01.
19.30 Uhr ELJ Dachsbach
19.30 Uhr Konfirmanden-Elternabend (Gemeindeheim

Dachsbach)
20.00 Uhr Kirchenchor Dachsbach (Chorhaus)

Freitag, 26.01.
17.30 Uhr Meditations-Spaziergang um die Kirche

Dachsbach
(Bitte denken Sie in der dunklen Jahreszeit an ein
Licht für den Weg.)

19.30 Uhr Posaunenchor Oberhöchstädt (Pfarrgemeindehaus)

Letzter Sonntag n. Epiphanias, 28.01.
10.00 Uhr Gottesdienst in Oberhöchstädt (Pfrin. Ruth Neufeld)

Einladung zum Senioren-Nachmittag am 3. Februar
Wir laden herzlich alle Seniorinnen und Senioren aus unseren
Kirchengemeinden zum Senioren-Nachmittag mit geselligem
Beisammensein ein für Samstag, 3. Februar 2024 um 14 Uhr
im Gasthaus �Zur Krone� in Rauschenberg.
Wir bitten um baldige Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 09163/350
oder per E-Mail: pfarramt.dachsbach@elkb.de
Wir freuen uns schon auf wunderbare Begegnungen mit
Ihnen!
Pfarrerin Ruth Neufeld und das Team

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist vom 22.01. bis 26.01.2024 nicht besetzt.

Offene Kirche
Die Kirchen St. Marien in Dachsbach und St. Nikolaus und
Peter in Oberhöchstädt sind sonntags von 10.00 Uhr bis 
17.00 Uhr für Sie zum persönlichen Gebet geöffnet.

Unsere möglichen Tauftermine:
Samstag, 27. Januar 2024, 11.00 Uhr (Anmeldung bis
25.12.2023)
Sonntag, 11. Februar 2024, 11.30 Uhr (Anmeldung bis
12.01.2024)
Samstag, 02. März 2024, 11.00 Uhr (Anmeldung bis 02.02.2024)
Bitte melden Sie sich zur Taufe mit Angabe Ihres Namens und
Ihrer Kontaktdaten im Pfarrbüro an: Tel. 09163/350, E-Mail:
pfarramt.dachsbach@elkb.de
Bürostunden: Mittwoch und Freitag, jeweils 9.00 Uhr bis 12.30
Uhr
Außerhalb der Bürozeit ist der Anrufbeantworter
eingeschaltet.

Meditationsspaziergänge 
Im Gehen zur Ruhe finden, sich selbst und die Natur um sich
herum bewusst wahrnehmen und dabei vielleicht sogar Gott
begegnen� 
Herzliche Einladung zu den nächsten meditativen
Spaziergängen: jeweils 17.30 Uhr, Treffpunkt: Kirche
Dachsbach, Dauer: ca. 45-60 Minuten 
26. Januar 2024 / 23. Februar 2024 / 8. März 2024
Bitte denken Sie für die dunkle Jahreszeit an ein Licht für den
Weg (Taschenlampe oder Laterne). Bei nassem/stürmischem
Wetter gibt es eine kleine meditative Andacht in der Kirche. 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Gerhardshofen

www.gerhardshofen-evangelisch.de
Tel. 09163-359, Fax 7615, 
E-Mail-Adresse: pfarramt.gerhardshofen@elkb.de
Bürozeiten: Dienstag und Freitag von 09.00-12.00 Uhr

Mittwoch, 17.01.2024
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht

Samstag, 20.01.2024
09.00 Uhr Regional-Konfitag in Neustadt/Aisch

Sonntag, 21.01.2024 (3. So. n. Epiphanias)
09.30 Uhr Hauptgottesdienst in Gerhardshofen (Pfr. Kestler)
09.30 Uhr Kindergottesdienst �David und �?� (Ki-Go-Team)

Mittwoch, 24.01.2024
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht

Donnerstag, 25.01.2024
18.30 Uhr Konfirmandenelternabend zur Konfirmation 2024
19.45 Uhr Kirchenvorstandssitzung

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Uehlfeld

www.pfarramt-uehlfeld.de, Tel. 09163 � 231, Fax 996871

Bürozeiten: Mittwoch und Freitag von 13.30 Uhr � 16.30 Uhr

Mittwoch, 17.01.2024  
18.00 Uhr Jungbläserausbildung Gruppe 1   
18.45 Uhr Jungbläserausbildung Gruppe 2   
19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung   
19.30 Uhr Posaunenchorprobe 

Donnerstag, 18.01.2024  
14.00 Uhr Seniorennachmittag

im Gemeindezentrum am Pfarrhaus   

Mitteilungsblatt der VG Uehlfeld • Nr. 01-03/2024 • Seite 10



Sonntag, 21.01.2024 3. Sonntag nach Epiphanias
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Weimann)   

Montag, 22.01.2024  
19.00 Uhr Kindergottesdienst-Mitarbeiterbesprechung im

Gemeindezentrum am Pfarrhaus   

Mittwoch, 24.01.2024  
18.00 Uhr Jungbläserausbildung Gruppe 1   
18.45 Uhr Jungbläserausbildung Gruppe 2   
19.30 Uhr Posaunenchorprobe   

Freitag, 26.01.2024  
17.30 Uhr Gitarrengruppe "Starter"   
18.00 Uhr Gitarrengruppe "Jugend"   

Sonntag, 28.01.2024 Letzter Sonntag nach Epiphanias  
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Weimann)   

Mittwoch, 31.01.2024  
18.00 Uhr "Mit welcher Haltung gelingt Frieden?"

Vorbereitung auf den Weltgebetstag der Frauen
2024 im Evang. Gemeindezentrum Neustadt/
Aisch
(mit Heidi Wolfsgruber, Pfarrerin und
Bildungsbeauftragte) 
Workshop rund um den Weltgebetstag 2024 mit
Durchgang durch die Liturgie und
Ideenvorschlägen   

18.00 Uhr Jungbläserausbildung Gruppe 1   
18.45 Uhr Jungbläserausbildung Gruppe 2   
19.30 Uhr Posaunenchorprobe   
19.30 Uhr regionales Treffen der Vertrauensleute der

Kirchenvorstände Dachsbach, Gerhardshofen,
Oberhöchstädt, Uehlfeld
im Gemeindezentrum am Pfarrhaus   

Kennen Sie schon unsere Homepage für die
Kirchturmsanierung?
https://rettet-den-kirchturm.de/

KASA (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) des Diakonischen
Werkes
Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit ist die erste Anlaufstelle
in sozialen Notlagen aller Art. Die KASA berät und unterstützt
Hilfesuchende in unterschiedlichsten Problemlagen. Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen der
Schweigepflicht und beraten unabhängig von Nationalität
und Kirchenzugehörigkeit. Die Beratungen finden in den
Räumlichkeiten der Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld,
Rosenhofstraße 6 statt. Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld tele-
fonisch einen Termin Tel. 0160-96638607
oder per E-Mail kasa-uehlfeld@dw-nea.de

Kirche:
Zur persönlichen Andacht oder zum Gebet ist unsere Kirche
von 9 � 17 Uhr geöffnet.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Schornweisach-Vestenbergsgreuth

www.pfarramt.schornweisach@elkb.de
Tel. 09163-9974974 
Schornweisach 183 91486 Uehlfeld

Mittwoch, 17.01.2024
16.00 Uhr � 17.00 Uhr Kirchenmäuse (5-10Jh) im

Gemeindehaus Vestenbergsgreuth  
20.00 Uhr Gospelchorprobe

Donnerstag, 18.01.2024   
15.00 Uhr Weisachstrolche (14tg) im Gmahaus SWS
19.30 Uhr Posaunenchorprobe   

Sonntag, 21.01.2024 � 3. Sonntag nach Epiphanias
10.15 Uhr Gottesdienst in Vestenbergsgreuth mit KiGo

Dienstag, 23.01.2024
09.00-10.30 Uhr Weisachzwerge � Krabbelgruppe SWS

Gmahaus  
Keine Probe der Chorgemeinschaft!

Mittwoch, 24.01.2024
16.00 Uhr � 17.00 Uhr Kirchenmäuse (5-10Jh) im

Gemeindehaus Vestenbergsgreuth  
Keine Gospelchorprobe!

Seelsorgenotdienst "obere Region"
19.01.-21.01.2024 � Pfarrer i.R. Hans Stubenrauch � Tel. 09162
- 9889366

Christusgemeinde
Diespeck � Gerhardshofen

Ev. Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.
www.christusgemeinde.com � Pastor Christian Kemper, 
Tel. 09161/61428; Pastor Nicolai Rühl Tel. 09161/8728684

Veranstaltungen in der Zeit vom 17.01.2024 � 24.01.2024

Mittwoch, 17.01.2024
14.00 Uhr Seniorentreff - �Start in das Jahr: Alles was ihr tut

geschehe in Liebe!�
14.30 Uhr WinterSpielRaum (0-8 Jahre)

Donnerstag, 18.01.2024
14.30 Uhr WinterSpielRaum (0-8 Jahre)
Freitag, 19.01.2024
15.30 Uhr Kindergruppe �HeldenZeit� (2-12 Jahre, in drei

Altersgruppen)
18.30 Uhr Aisch United � Ökumenischer Jugendgottesdienst

(Allianzgebetswoche)
19.30 Uhr Gesprächskreis des Blauen Kreuzes für Angehörige

und Betroffene

Sonntag, 21.01.2024
10.00 Uhr Gottesdienst � �Gottes Mission geht weiter!�

Montag, 22.01.2024
14.30 Uhr WinterSpielRaum (0-8 Jahre)
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis

Dienstag, 23.01.2024
09.30 Uhr Krabbelgruppe �Glühwürmchen� (bis 3 Jahre)
14.30 Uhr WinterSpielRaum (0-8 Jahre)

Mittwoch, 24.01.2024
14.30 Uhr WinterSpielRaum (0-8 Jahre)

Winterspielraum
Wenn es draußen nass und kalt ist und die Kinder das Haus
auf den Kopf stellen, freuen sich Groß und Klein auf ein war-
mes Plätzchen zum Spielen, Toben und Genießen! Die
Christusgemeinde lädt alle Kinder von 0 - 8 Jahren mit ihren
Eltern, Großeltern oder Verwandten zum WinterSpielRaum
ein.
Wann? 15.01. � 25.01.2024, Montag � Donnerstag von 14:30

� 17:30 Uhr
(Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern; Hausschuh-
/Sockenpflicht; Eintritt frei � Spende erbeten)
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Katholische Kirchennachrichten 
Filialgemeinde Sankt Bonifatius 

Uehlfeld, Dachsbach, Gerhardshofen
www.sankt-bonifatius-uehlfeld.de

Pfarrbüro St. Johannes Neustadt/Aisch
Mittwoch 09.00 � 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 � 17.00 Uhr
Tel. 09161-2511, Fax. 09161-1726
E-Mail: ssb.oberer-aischgrund @erzbistum bamberg.de
Homepage: www.pfarrei-neustadt-aisch.de

Mittwoch, den 17.01.2024
9.20 Uhr Rosenkranz, St. Johannes Nea
10.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Johannes Nea

Freitag, den 19.01.2024
10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniorenzentrum Uehlfeld
15.00 Uhr Barmherzigkeitsrosenkranz, St. Johannes Nea

Samstag, den 20.01.2024
18.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Bonifatius Ueh

Sonntag, den 21.01.2024 3. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Bibelsonntag,

anschl. Stehcafè, St. Johannes Nea

Intentionen können bei Fam. Weiß Tel. 09163/1633 oder in
der Sakristei bestellt werden

Freiwillige Feuerwehr Linden e.V.
Einladung zum Preisschafkopfturnier

Wann: Samstag, 27.01.2024
Beginn:           19:00 Uhr
Wo: Feuerwehrhaus Linden
Startgebühr:   10,00 Euro

1. Preis: LED TV LX700 43" (Wert ca. 400,00 �)
2. Preis: Akkustaubsauger (Wert ca. 200,00 �)
und weitere wertvolle Sachpreise.

Auf zahlreichen Besuch freut sich die FFW Linden e.V.

SV Willmersbach e.V.
!!! Öffnungszeiten Vereinsheim !!!
An folgenden Tagen ist das Vereinsheim für Euch geöffnet:
� Freitag, 19. Januar 2024 ab 19:00Uhr
� Freitag, 26. Januar 2024 ab 19:00Uhr
� Freitag, 2. Februar 2024 ab 19:00Uhr
� Freitag, 9. Februar geschlossen
� Dienstag, 13. Februar 2024 ab 17:00Uhr Faschingskehraus
� Freitag, 16. Februar 2024 ab 19:00Uhr
� Freitag, 23. Februar 2024 ab 19:00Uhr (Osterschießen)

Das angebotene Essen wird im Aushang am Schützenhaus
und im Internet unter sv.willmersbach.de bekannt gegeben.

Gez. M. Plachert (Schriftführer)

Landfrauen unterer Aischgrund
Wir laden euch am 27.01.2024 um 19.30 Uhr zum
Wirtshausquiz in die Brauerei Prechtel in Uehlfeld ein. Wir bitten
um Anmeldung in 3er oder 4er Gruppen bei Verena
Bruckmann (0177 6783869) oder Kathrin Zwanzger (0172
7111480).

Wir freuen uns auf einen geselligen Abend.

�Offenes Torhaus�

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Am Sonntag den 11. Februar haben wir
wieder das Torhaus für Sie geöffnet.

Vielleicht brauchen Sie ein passendes Geschenk zum
Geburtstag,
zur Hochzeit oder einfach so?
Wir haben wunderschöne Gartenstecker in Form des
Uehlfeldlogos für Sie anfertigen lassen.
Des Weiteren sind noch Bilder der Malerin Doris Beck zu be-
sichtigen.

Kommen Sie vorbei und werfen einen Blick ins Torhaus und
auf unser Angebot.
Auf Ihren Besuch freut sich das Bänkla-Teamwww.sternsinger.de

Ein herzliches "Vergelt's Gott",
sagen die Sternsinger im Jahr 2024.

Wir sind überwältigt von vielen netten Begegnungen,
liebevollen Aufnahmen, freundlichen Gesten, guten
Worte und den großzügigen Spenden!

Insgesamt konnten wir 8.827,90 � für die Kinder in
Amazonien und weltweit sammeln.

Wir freuen uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr
wieder besuchen zu dürfen und auf viele junge
Sternsingerkinder, die Lust und Zeit haben für die Kinder
weltweit loszuziehen und den Segen Gottes zu  bringen.
Bleiben Sie behütet und gesund!

Ihre Sternsinger

erbändeVeVeVereine und V
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Mia Pittroff
�Wahre Schönheit kommt beim Dimmen�

Warum ist der Ingwer der Messias unter den
Knollengewächsen?
Warum ist �Do what you love and love what you do!� der
Fluch unserer Generation?
Aber ein Einhorn zu werden auch keine Lösung?
Wie erklärt man einem fünfjährigen Kind, dass es auf einem
Park-und-Ride-Parkplatz keine Ponys gibt? Und warum sind
junge Eltern auf dem Weg in den Zoo aufwendiger ausge-
rüstet als Reinhold Messner auf dem Weg zum Nanga
Parbat?
Wieso ziehen sich die Leute in Pornos immer nur aus und nie
mal was Nettes an?
Und während selbst Nachbars Goldfisch seinen eigenen
Beauty-Kanal auf YouTube pflegt, stellt Mia Pittroff ganz la-
konisch fest: Wahre Schönheit kommt beim Dimmen.
Die gebürtige Fränkin schnappt ihre treffsicheren
Beobachtungen und Pointen immer da auf, wo sie sich ge-
rade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und
Hochdeutsch, zwischen Kindern und Karriere und nicht zuletzt
zwischen den Jahren.
Die Wahlberlinerin lässt sich nicht verorten und in keine
Kabarett- oder- Comedy- Schublade stecken!
Sie ist einfach da und ihre schönen, poetischen, nachdenk-
lichen aber manchmal auch einfach hinterfotzigen
Beobachtungen sollte man nicht verpassen.
Pittroff ist irgendwo Mitte-Ende Dreißig. Vordergründig nett.
Hintersinnig böse. Charmant. Aber dabei immer auf den
Punkt:
�Ich mag Kabarett. Da ist die Bühne immer so schön aufge-
räumt.
Zumindest anfangs.�

Samstag, 24. Februar, 2024,   
Beginn: 20:00  Uhr,  Einlass: 19:00 Uhr

Brauerei Prechtel, Uehlfeld

Eintritt: Vorverk.  20,00 �   ///   18,00 �  für Mitgl. Eintritt: Abendk.
22,00 �   ///   20,00 �  für Mitgl.

Kartenvorverkauf:     Uehlfeld - Brauerei Prechtel
- Raiffeisenbank

Höchstadt - Bücherstube
Neustadt - Buchhandlung Schmidt

Walter Kirsch
1. Vorsitzender

RGZV Rezelsdorf - 
Danksagung und Neujahrsgrüße

Der Rassegeflügelzuchtverein Rezelsdorf wünscht allen
Mitgliedern und Freunden des Vereins für 2024 alles erdenklich
Gute! 
Wir bedanken uns bei allen, die im letzten Jahr zum Gelingen
unserer Veranstaltungen beigetragen haben - sei es durch
ihre Mithilfe oder ihren Besuch! Auch unsere Jugendgruppe
bedankt sich für die großartige Unterstütung in jeglicher Form,
insgesondere für die Sachspenden zur Tombola an der
Weihnachtsfeier. 

Allen Züchtern wünschen wir für die bevorstehende Saison
ein gutes Händchen und viel Erfolg. Bitte denkt daran, früh-
zeitig eure Ringe zu bestellen - am besten schon jetzt. 

Sport-Schützen-Verein-Hohholz 
1910 e.V.

Einladung an alle Mitglieder des SSV-Hohholz 1910 e. V.
zur Jahreshauptversammlung am  Freitag, den 26.01.2024,
19.30 Uhr.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch 1. Schützenmeister
2. Totenehrung
3. Protokollbericht
4. Kassenbericht
5. Sportberichte
6. Wünsche und Anträge
Es lädt ein: Vorstandschaft des SSV-Hohholz 1910 e. V.

Petra Popp
Schützemeister
SSV Hohholz 1910 e. V.

Die Theatergruppe der SpVgg 1946
Uehlfeld e.V.

spielt den lustigen Dreiakter � aufzumfensterln.com �

Termine:
Freitag, den 08.03.2024, Beginn 19:00 UHR
Samstag, den 09.03.2024, Beginn 19:00 UHR
Freitag, den 15.03.2024, Beginn 19:00 UHR
Samstag, den 16.03.2024, Beginn 19:00 UHR

Die Aufführungen finden in der Veit-vom-Berg-Halle, um 19:00
UHR (30 Min. früher als in den Vorjahren) statt.
Kartenvorverkauf ab dem 22.01.2024 bei (neu) Lotto Prechtel,
Inh. Doris Prechtel, Regionalmarktplatz 2 in Uehlfeld, Tel. 09163-
995343.

Die Theatergruppe der SpVgg Uehlfeld freut sich auf Ihren
Besuch.

Obst - und Gartenbauverein
Uehlfeld und Umgebung e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung des Obst- und
Gartenbauverein Uehlfeld
und Umgebung e. V. Satzungsgemäß lade ich alle
Vereinsmitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung
am Sonntag, den 4. Februar um 15.00 Uhr im Gasthaus
Zwanzger Uehlfeld, Nebenzimmer bei Kaffee und Kuchen
herzlich ein.

Tagesordnung :
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wünsche, Anträge und Sonstiges

Die Vorstandschaft freut sich auf einen recht zahlreichen
Besuch der Mitgliederversammlung.

Mit freundlichen Grüßen 
Karl-Heinz Sapper 
1. Vorsitzender
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Energiesparaktion für Stromkund*innen
Energie sparen und Prämie erhalten: Auch in diesem Jahr
startet die N-ERGIE Aktiengesellschaft eine Energiesparaktion.
Belohnt werden Privathaushalte, die es in den kommenden
Monaten schaffen, mindestens 10 Prozent ihres
Stromverbrauchs einzusparen.
Die N-ERGIE bedankt sich bei ihren Kund*innen wahlweise
mit einem Einkaufs- oder Freizeitgutschein in Höhe von 50
Euro oder einer Prämie des Verkehrsverbunds Großraum
Nürnberg (VGN).

Anmeldung bis 15. Februar 2024 möglich

Um bei der Aktion mitzumachen, können sich Kund*innen
bis zum 15. Februar 2024 unter www.n-ergie.de/energiespar-
praemie anmelden. Der Einsparerfolg wird nach Erhalt der
Jahresrechnung ausgewertet, die mindestens den Verbrauch
bis Juli 2024 umfasst.

Energiesparen ist weiterhin wichtig
Die N-ERGIE startet erneut eine Energiesparaktion, da sie die
vielseitigen Bemühungen ihrer Kund*innen zum sparsameren
Umgang mit Energie weiterhin unterstützen möchte.
Sie ist überzeugt, dass auch zahlreiche kleine Beiträge in
Summe eine große Wirkung entfalten. Jeder kann dazu bei-
tragen, Energie zu schonen � und das meist ohne dabei viel
Komfort einzubüßen oder große Investitionen zu tätigen.

Umfangreiche Tipps der N-ERGIE zum Energiesparen gibt es
unter www.n-ergie.de/energie-schonen

Obwohl der Stromverbrauch in deutschen Privathaushalten
seit Jahren sinkt, besteht nach wie vor Einsparpotenzial. Im
vergangenen Jahr entfiel rund ein Viertel des
Stromverbrauchs in Deutschland auf private Haushalte.

Teilnahme nur im Netzgebiet und mit eigenem Zähler mög-
lich
Teilnehmen können alle Menschen im Netzgebiet der N-ER-
GIE Netz GmbH, die seit mindestens August 2023
Stromkund*in der N-ERGIE sind und über einen eigenen Zähler
verfügen, der zur selbst bewohnten Wohnung gehört.
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Die Freiwillige Feuerwehr Markt Uehlfeld trauert um ihr  
langjähriges Mitglied 

Paul Kraft 

Paul war seit dem 01.01.1959 ein engagiertes Mitglied unserer 
Feuerwehr. Für seine jahrzehntelange Mitgliedschaft und 

Unterstützung danken wir ihm sehr. 

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Felix Flohr  
1. Vorstand 

Tobias Baum  
1. Kommandant 

Soonstiges
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Hausverwaltungen sowie Gewerbe- und Industriekunden
können leider nicht teilnehmen.
Schnell sein lohnt sich, da die Teilnahme auf 4.000 Kund*innen
begrenzt ist.

Kiebitze schützen
Die Kreisgruppe vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz
in Bayern e.V. LBV stellt den Vogel  des  Jahres 2024 vor
Deutschland hat den Kiebitz (Vanellus vanellus) zum Vogel
des Jahres 2024 gewählt, nach 1996 nun bereits zum zweiten
Mal. 
Der Kiebitz � kurz vorgestellt
Auffallend ist sein metallisch glänzendes Gefieder, seine
Federholle am Hinterkopf, das schwarze Brustband, der weiße
Hinterkopf sowie die weiße Unterseite, die im Flug gut zu sehen
ist. Die Flügel sind besonders beim Männchen breit und ge-
rundet. Unverkennbar sind sein auffallender Balzflug mit dem
typischen Ruf �kiewit� sowie die Verteidigungsflüge während
der Brutzeit.
Wo findet man Kiebitze?
Vor ca. 10 Jahren konnte man die geselligen Vögel noch in
den Aischwiesen beobachten, wenn sie aus ihren
Winterquartieren u.a. aus dem nördlichen Mittelmeerraum
zu uns zurück kamen.  Zwischen 1992 und 2016 sind die
Bestände in Deutschland jedoch um 88 Prozent zurückge-
gangen. Die Art gilt in Europa als stark gefährdet. 
Was ist passiert?
Als ausgesprochener Kulturfolger bevorzugt der Kiebitz in
Deutschland landwirtschaftlich genutzte Flächen. Durch die
intensive Nutzung der Wiesen  und Weiden brüten Kiebitze
mittlerweile auf Ackerflächen mit nassen Senken. Nach der
Ankunft der Kiebitze aus den Winterquartieren werden ge-
eignete Flächen häufig von mehreren Paaren besiedelt.
Kiebitzeltern bebrüten abwechselnd das Gelege von bis zu
vier gesprenkelten gut getarnten Eiern. Nach 3 � 4 Wochen
schlüpfen die Jungen, auch sie perfekt getarnt mit einem
hellen getupften Federkleid. Da sie Nestflüchter sind, gehen
sie unter Aufsicht der Eltern sofort selber auf Nahrungssuche.
Wenn alles gut geht, überleben 60 Prozent der Jungvögel
und brüten bereits selber zu Beginn ihres zweiten Lebensjahrs.
Klimawandel mit zunehmend trockenen und heißen
Sommern sowie die intensive Landwirtschaft erschweren den
Kiebitzen jedoch immer mehr das Überleben.

Was kann jeder zum Schutz beitragen?
Zwischen März und Juli sollten Wiesen und Ackerflächen nicht
betreten werden. Bitte leinen Sie in dieser Zeit ihren Hund an,
um die Bodenbrüter zu schützen! 

Wer mehr über den Kiebitz erfahren möchte, kann sich ge-
nauso wie die ehrenamtlichen Aktiven im LBV-online-Forum
anmelden: forum.lbv.de/c/kiebitzschutz. Artenschutzprojekte
findet man unter www.lbv.de/kiebitz-projekte. Die
Kreisgruppe findet man unter https://neustadt-aisch-bad-
windsheim.lbv.de  

Neue Regionalmarke: 100%
Frankens Mehrregion 

Genussmacher und regionale
Produzenten sind gefragt

Um mehr heimische Produkte auf die Speisekarten und in die
Läden zu bringen, wird vom Regionalmanagement eine
landkreisweite Regionalmarke für Frankens Mehrregion auf-
gebaut.
Teilnehmen können landwirtschaftliche Erzeuger, Verarbeiter
und Gastronomen, die regionale Produkte in handwerklicher
Qualität herstellen. Das Credo lautet: �100% Frankens
Mehrregion�. Für Transparenz und Glaubwürdigkeit sorgen
verpflichtende Qualitätskriterien sowie die Leitlinien der
Kampagne �Original Regional aus der Metropolregion
Nürnberg� bei der sich Frankens Mehrregion um eine
Partnerschaft bewerben möchte.
Die Mitgliedschaft ist Betrieben aus dem Landkreis Neustadt
a.d.Aisch-Bad Windsheim vorbehalten und kostenfrei. Weitere
Informationen und der Anmeldebogen finden sich auf
www.frankens-mehrregion.de. Bei Fragen steht Andrea Linz
vom Regionalmanagement gerne zur Verfügung (Tel. 09161
92- 6140, E-Mail: regionalmanagement@kreis-nea.de).

  
         

                 

     

    
    

          
        

  

  UK

ist der Seniorenbe

  
         

                 

     

    
    

          
        

  

  IRUTLU

eirat und Ansprechpartner ist Je

  
         

                 

     

    
    

          
        

  

  HCÖHNI

eanette Exner Der Eintritt ist ko

  
         

                 

     

    
    

          
        

  

  TDATSH

ostenlos

  
         

                 

     

    
    

          
        

  

  T

  
         

                 

     

    
    

          
        

  

  

dengJuk,irabfurtulKauntrFon deriHREstmsateidhsuneGs de

teräVr (ettüM fürttatsrkeindwinkleund K-yBab

ist der Seniorenbeirat und Ansprechpartner ist Jeanette Exner. Der Eintritt ist ko

Die aufgelisteten Kulturtermine wurden von den veranstaltenden Kulturträgern gemeldet und vom Büro im Jugend- und Kulturzen
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen

Besuchen Sie unsere Homepage unter: rwwwww.forttuna- rkulturffabrik.de
Kurze E-Mail an: info-fkf@hoechstadt.de

Am Mittwoch dem 24.01.2024 findet von 08:30 bis 10:00 Uhr im Partyraum des Jugen
(Väter) mit Kind für Kleinkinder von 1,5 - 3 Jahren statt. Ansprechpartner ist Eva Dütho
Die Teilnahme erfordert eine Anmeldung und ist dann kostenlos.

Am Mittwoch dem 24.01.2024 findet von 10:00 bis 11:30 Uhr im Partyraum des Jugen
mit Kind für Babys von 0 - 1,5 Jahren statt. Ansprechpartner ist Eva Düthorn unter de
erfordert eine Anmeldung und ist dann kostenlos.
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Metallgerüstplatten aus Vahlenmühle 
Im Zeitraum vom 23.12. bis zum 28.12.2023 wurden 
vom Holzhäckselplatz der Gemeinde Gerhardshofen 
in der Vahlenmühle 4 Gerüstplatten aus Metall ohne 
Absprache �Ausgeliehen�.  Ich bitte diese wieder 

zurückzubringen. Sie werden noch benötigt. 
Vielen Dank im Voraus.        Wilfried Heller-Brehm

Friedrich Christian Hauth 
17.02.1930      28.11.2023 

Mit vielen lieben Erinnerungen          
geht das Leben weiter�

Ihr habt mit ihm gelacht und erzählt -        
als er noch lebte.

Ihr habt mit uns geweint und uns getröstet -       
als er gestorben war.  

Ihr habt uns auf vielfältige Weise   
Eure Anteilnahme gezeigt. 

Dafür sagen wir allen unseren aufrichtigen

Dank. Mario Hauth & Ilona Stachel-Hauth 

********************************************** 
Gasthaus im Rost'n Hof 
Schornweisach 160 
Tel 09163-95 95 34 od. 09163-1683 
------------------------------------ 
Fischpartie 

 ab 10.45 Uhr
----------------------------------------------------- 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!   
**********************************************
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In unseren Herzen lebst du weiter. Wir danken dir für deinen unerschütterlichen Optimismus, deinen Fleiß 

und Ehrgeiz, deinen Humor, deine Großzügigkeit, deine Hilfsbereitschaft, dein großes Herz und deine 

unendliche Liebe. Du warst ein liebevoller Ehemann, ein treusorgender Vater und Großvater, ein dankbarer 

Sohn und Bruder. Wir werden dich nie vergessen und dir ein ehrendes Andenken bewahren. 

Wir danken allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen herzlich für ihre Anteilnahme. 

Die Trauerfeier fand am 12.01.2024 im engsten Familien- und Freundeskreis statt.  

In ewiger Liebe, Beate Trzcinski im Namen aller Verwandten 

Und immer sind da Spuren deines Lebens, Bilder, Gefühle und Augenblicke, 
die an dich erinnern, die uns glauben lassen, dass du bei uns bist.

Irek Trzcinski
* 11.01.1959 † 01.01.2024

Wohnung in Gerhardshofen 

1. OG/DG, 80qm, 3 1/2 Zimmer, Küche, Bad

Gartenanteil, KM 730,- � ab sofort zu vermieten

Tel.: 0170 � 85 65 720 
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Anzeigegröße Preise in � + 19 % 

Die Preise verstehen sich netto d.h. zzgl. 19 % MwSt. 

Angaben in Millimeter

Das Mitteilungsblatt wird jede Woche, normalerweise am Mittwoch, mit der Post an die ca. 3300 Haushalte in den Gemeinden Dachsbach, Gerhardshofen 

und Uehlfeld kostenlos verteilt. Annahmeschluss für Beiträge ist in der Regel am Mittwoch der Vorwoche um 12.00 Uhr. Änderungen 

der Termine aufgrund von Feiertagen werden rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Ihren Anzeigenauftrag richten Sie bitte an 

mitteilungsblatt@vg-uehlfeld.de. 

Anzeigenpreisliste 
für das Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld 
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Die Freiwillige Feuerwehr Oberhöchstädt 
lädt zu einem Infoabend zum bevorstehenden 

Feuerwehrfest im Feuerwehrhaus ein. 

Der Infoabend beginnt am 20.01.2024 um 20 Uhr 

Es sind alle Interessierte hierzu herzlich eingeladen 

Euer Festausschuss 
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Fred Meyer
Schornweisach 143
91486 Uehlfeld

Tel:         09163 99 74 11
Mobil:   0151 63 37 08 56
E-Mail:  info@meyer-baufertigteile.de

Beratung - Planung - MontagemeyerB a u f e r t i g t e i l e
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